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+ Übertegungen zum,,Quotenvorrecht" im Privat- und Sozialversicherungsrecht 917
Bei Sach- oder Personenschäden, etwa aufgrund eines Verkehrsunfalls, erhält der Geschädigte im Regelfall
entweder Leistungen aus einer Privatversicherung und/oder aus der gesetzlichen Sozialversicherung. Im
lahr 2019 waren nach Angaben des Dachverbands der österreichischen Sozialversicherungen 8,9 Mio Per-
sonen (99,9% der Bevölkerung) gesetzlich krankenversichert. Steht dem Geschädigten neben der Versiche-
rungsleistung ein Schadenersatzanspruch gegen den Schädiger zu, stellt sich die Frage nach dem Rechts-
verhältnis zwischen dem Geschädigten (Versicherten), dem Schädiger und dem Versicherer oder dem So-
zialversicherungsträger. Der Beitrag befasst sich zunächst - jeweils aus Sicht des Privat- und des Sozialver-
sicherungsrechts - mit diesem Dreiecksverhältnis, möchte das Problem des ,,Quotenvorrechts" verständlich
erklären und auf einige Streitfragen im Privatversicherungsrecht genauer eingehen.
Von Christoph Kronthaler

{ Kryptostrafrecht 101:zur strafrechtlichen Relevanzvon Krypto-Assets ,,.... 924
Ein einführender Überblick
In diesem Beitrag werden technische und rechtliche Grundlagen zu Krypto-Assets vereinfacht dargestellt
und die relevantesten jener Delikte diskutiert, die bei kriminellen Handlungen damit Anwendung finden
können. Ausgehend von der Erörterung einschlägiger Fachbegriffe werden hierfür zunächst technische
Grundlagen zu Krypto-Assets, Blockchain & Co einsteigerfreundlich erklärt und anschließend diejüngsten
bereichsspezifischen Entwicklungen aufgezeigt. Im Zentrum steht sodann ein Überblick über relevante As-
pekte im Bereich des Krlptostrafrechts sowie über den Bezug zu den bedeutendsten hier in Frage kommen-
den strafbaren Handlungen.

Von Max Bernt
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Geld wächst nich
Die Pandemie ist nicht aorbei - aber u)er sott

Krisenhosten zahlen? Waru.rn atrle den Aufschwung spüren
müssen und wen wir im Herbst nicht uergessen dürfen.

Denen gehtder Reis / 16

lm Gespräch mit Fr"aming-

Expertin Natascha Strobl

Wo sind sie geblieben? | 42
Warum in der lT-Branche

Tausende Leute fehlen
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WAS NIGHT PASST, WIRD PASSEND GEMACHT

Auch wenn die Wirtschaft wieder brummt - noch im-

mer sind viele Menschen in diesem Land ohne Arbeit.

Gerade die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist deutlich höher als noch

vor der Krise. Autor Johannes Greß hat drei Betroffene besucht und

ihre Schicksale erzählt.

AI-LE MÜSSEN DEN AUFSCHWUNG SPÜREN

f) a\ Viele Arbeitnehmer:innen haben Monate der Kurz-

Z\) arbeit und Einkommenseinbußen hinter sich, während

bei zahlreichen Unternehmen Boni und Dividenden ausgeschüttet

werden. Unsere Autorin Alexia Weiss hat sich angesehen, wo bei

der Verteilung nachgebessert werden muss.

HILFE JETZT, REVOLUTION SPÄTER.

Suche Haushaltshilfe

Wie ein Staatshaushalt funktioniert

Warum ist Umverteilung nach unten notwendig?

Die ,,große Frage" beantwortet von Marlene Engelhorn

Denen geht der Reis

lm Gespräch mit Politikwissenschafterin Natascha Strobl

Der Teufelskreis der Bildungsarmut

Ein Gewerkschafter erinnert sich an seine Kindheit

Endlich Jobs für alle!

Wie eine Jobgarantie Langzeitarbeitslosen hilft

Krise? Welche Krise?

Ungleichheit und Unfairness sind immer noch da

Sozialbeiträge sichern Standards
Warum Lohnnebenkosten nicht gekürzt werden dürfen

Bekämpfung von Kinderarmut als politische Priorität
Wie man Chancengleichheit in der Bildung erreicht

Ein Appell ans Schulsystem
A,K-Bi ldungsleiterin I lki m Erdost i m Kurzi nterview

lmpfstatus am Arbeitsplatz
Was dürten Vorgesetzte wirklich erfragen?

Wo sind sie geblieben?

Über den massiven Fachkräftemangel in der lT-Branche

Die Kosten der Krise gerecht finanzieren

Das letzte Wort hat dieses Mal Silvia Hruöka-Frank

Der Sozialstaat erfährt insbesondere seit der Corona-

Krise eine Renaissance. Unser Autor Christian Domke
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Seidel beschreibt anhand spannender aktueller Zahlen, wie wich-

tig den Österreicher:innen ein starker Sozialstaat ist - und was sie

von ihm fordern.

?

Or



!

Zeitschrift für die \u/**

?3€'traft U

des gesamten Arbeitsrech

InVerbindung
mit dem Deutschen
Arb eits g ertchtsu erb an d e.V,
und dern Institut fiir
Arb eit s - un d. Wirt s ch aft s r e cht
der Uniaersitüt zu KöIn

Herausgegeben von
Dr. Martina Ahrendt
Prof. Dr. Susanne Baer, LL.M.
Prof.Klaus Bepler
Prof. Dr. Martin Henssler
Prof. Dr. Clemens Höpfner
Prof. Dr. Sudabeh Kamanabrou
Prof.Dr.Heinrich Kiel
Prof. Dr. Wilhelm Moll, LL.M.
Ingrid Schmidt
Prof. Dr. Rolf Wank
Prof. Dr. Herbert Wiedemann

].H.BECK

j 1 2A2t
Fleft 5 . S. 257 -32A
74. ]ahrgang

ililllilililtutjilil til



Recht der Arbeit
7 4. lahrgang 2021 September/Oktober Seite 257 _320

4

Deinert, Olaf, Prof. Dr. und Kittner, Michael, prof. Dr., Göttingen/Hanau
Die arbeitsrechtliche Bilanz der Großen Koalition 201g--202I
flamann,'Wolfgang, Prof. Dr., Essen
Der Grundsatz der Gleichbehandlung bei der Entlohnung im neuen AEnrG
flerberger, Marie, Dr., LL.M., passau

Kinderarbeit unter digiralen Bedingungen

Krülls, Sebastian, Dr., RechtsreGrendar, Köln
Zur Norwendigkeit einer Reform des $ g7 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG
sagan, Adam, Prof. Dr., MJur (oxon) und sorlfrank, Matthias, wiss. Mit., Bayreuth
Europäische Klauselrichtlinie und deutsche Arbeitsverträge: Richtlinienorientierre Äuslegung
vs. Besonderheiten des Arbeitsrechts

Heukenkamp, Elisabeth, Dr., Maitre en Droit (paris), München
Sekundäre Darlegungslast kontra allgemeiner Auskunftsanspruch
Pallasch, IJlrich, Prof. Dr.,'Würzburg
Allgemeiner Weiterbeschä{iigungsanspruch und Entgelt for tzaL:{ung

rrerms, Sascha, Prof. Dr., Rechtsanwait und Degen, Jakob, Dr., Rechtsanwart, Berrin
Diskriminierung Teilzeitbeschäftigcer bei der Vergütung
Anmerkung zu BAG v. 1I.1L.2020 - 10 ÄZR ttStZO 61
Stoffels, Markus, Prof. Dr., Heidelberg
tjnwirksamkeit einer umfassenden verfallklausel - Haftung wegen vorsatzes
Änmerkung zu BAG v. 26.11.202A - B AZ,F. 58/20

5

Inhaltsverzeichnis

Abhandlungen

Besprechungsaußätze

Entscheidungs-
besprechungen

Schriftturn

257

267

273

279

287

300

306

Hütter-Brungs, Gisela
trifautonomie und unrernehmerische Freiheit (Klaus Bepler)
Kamanabrou,. Sudabeh
Richtlinienkonforme Ausiegung im Rechtsvergreich (Martin Franzen)

311

314

318

31.9

III



Ts-{z#
*
q
äl

AKTUE rt3 s REcHT zrJNr DIE NSTve nHATTNIS

Red a kt i o,nstea m: M a n f red Lind' m ay, r, B i rg i t Ble.yer; Sab i ne K ri wa ne k,
Bettina Sabara, Sabine Sadto, BarbaraTuma

677A
21.. Oktober 2O21

TT{EMA
> Birgit vogt-Majarek/stefan Burischek: Massenkündigungen: was gibt es aktuell zu beachten?

RECFITSPRE CFTI,JNG
> Anspruch auf lnsolvenz-Entgelt für Bleibeprämie
> Kein lnsolvenz-Entgelt fürAbfertigung unter freiwilligerAnrechnung von Bildungskarenzen
> Kein lnsolvenz-Entgelt für GSVG-pflichtige Einzelunternehmer trotz dienstnehmeräh nlicher Tätigkeit
> Anspruch eines Kommanditisten auf lnsolvenz_Entgelt
> unterschiedliche Pensionshöhe von Frauen und Männern bei Pensionsantritt mit 63 Jahren - keine unionswidrigkeit
> Ausgleichszu lage - rechtsmissbräuch licher Verzicht auf u nterha [t
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THEMA - ARBEITSRECHT

Birgit Vogt-Majarek/Stefan Burischek: Massenkündigungen: Was gibt es aktuell zu beachten?

Restrukturierungen haben zu Zeiten wirtschaftlicher Krisen Hochkonjunktur. Nicht selten belnhalten solche Restruk-
turierungsmaßnahmen auch den Abbau einer größeren Zah[ an Mitarbeitern innerhalb eines kurzen Zeitabschnitts. Liegt
aufgrund der Erfütlung bestimmter Kennzahlen eine ,,Massenkündigung" vor, ist Vorsicht geboten, weit diese verschiederie
Melde- und Anzeigepftichten nach sich zieht, deren Unterlassung zur Unwirksamkeit aller betreffenden Auflösungserklärungen
und damit zu ganz erheblichen finanziellen Mehrbelastungen führen kann. Mag. BirgitVogt-Mojarek und Mag. Stäfon Burischek
zeigen in ihrem BeitragStolpersteine bei Massenkündigungen auch anhand derinjüngererZeitergangenen Rächtsprechungauf
und bieten Hilfesteltung zu deren Vermeidung.

RECHTSPRECHUNG

3

TINSOLVENZ-ENTGELT
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-* Editorial , ,

Von Albert Oppel

ZV*-&ktueil

Vergaberecht
ßcitrag
+ Das neue Wiener Vergaberechtsschutzgesetz 2020
Das neue Wiener Vergaberechtsschutzgesetz 2020 wurde am 11. 8. 2020 im LGBI für Wien kundgemacht
und ist mit 12. 8.2020 in Kraft getreten. Der Beitrag bringt einen überblick.
Von Albert Oppel

ZVß-L*iisetzkentei
-' zvB-LSK2021/71-80

ffiechtsprechLrfrü
+ zur spaltung eines Mitglieds einer Bietergemeinschaft im laufenden
Vergabeverfahren
BVwG 1 6. 2. 202'1, W1 87 22377O2-A26E
Mit Annterltung tton Gregor Stickler und Petra Haigner

ö Kurzfristig vorgeschriebene COVI D- 1 g-Tests sind dringliche
und zwingende Gründe
LVwG Vorarlb erg 2'l . 7 . 2021 , LVwG-31 4- 1 /2021-5 1

Mit Anmerkung und Praxistipp yon Beatrix Lehner

Bauvertragsrecht
Beitrag
+ Liegenschaftsbewertung im öffentlichen Baurecht
Liegenschaftsbewertung betrifft das ZMlrecht und das öffentliche Baurecht in grundsätzlich gleicher Weise.
Im öffentlichen Baurecht stehen Enteignungen von Grundstücksteilen und Ersatzleistungen für nicht in
natura durchzuführende Grundabtretungen im Vordergrund. In der Praxis wird frir die Bewertung idR
die Vergleichswertmethode herangezogen. Diese ist im Liegenschaftsbewertungsgesetz und in der öNORM
B 1802 geregelt.

Von Albert Oppel

RechtsprechunE
+ Ein bunter Rechtsfragenstrauß um zedierle Gewährleistungs- und
Schadenersatzansprüche an eine WEG
oGH 25. 3.2021, 5 0b 174/20d
Mit Atinterlatng tmc! Praxistipp tton Tatjnnn Chiv,itt Aberhantnter
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ÖtFentliches Baurecht
Hertraü
* Elektronische Einreichung von Bauprojekten - Wiener Modell
In Wien wurde mit der Bauordnungsnovelle 2020 die Möglichkeit geschaffen, Baupläne in elektronischer
Form einreichen zu können. Erforderlich sind dabei ua eine elektronische Signatur und eine elektronische
Zustelladresse, welche bis zum Abschluss des Verfahrens erhalten bleiben muss. Das weitere Baubewilli-
gungsverfahren ist - grundsätzlich - elektronisch zu führen. Diese Neuerung baut auf in Wien bereits vor-
handenen Gegebenheiten auf. Ein allfülliges Beschwerdeverfahren vor dem Verwaltungsgericht ist nicht
elektronisch zu führen.

Von Albert Oppel

StanCärds
+ lmpressum

a q'qf/ a

373
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3. Umschlagseite

Veranstaltungen

Krankheitsbild ,,Hass im Netz" - chronisch
oder behandelbar?, 21. Oktober 2O2L

Eine Veranstaltuns der RTR GmbH, Wien

Corona und lmpfung, Klimapolitik und gesellschaft-

liche Verantwortung, Migration und Rassismus,

Gleichstellung und Mobbing - die Liste lässt sich

leicht fortsetzen. Große Themen für einen mei-
nungsvielfältigen Diskurs, tatsächlich aber längst
der tägliche Sprengstoff für Gewalt im Netz. Der

moralische Kompass wird durch ein zunehmend
polarisierendes Magnetfeld gestört. Gesellschaftli-
che, politische, wirtschaftliche und gesetzliche

lnitiativen versuchen gegenzusteuern und bezeu-
gen so das Problem.

Wo stehen wir heute? Wo gibt es Handlungsbedarf?
Sind Diskurs, Maßnahmen und Gesetze gegen Hass

im Netz erfolgreich? Wächst ein Unrechtsbewusst-
sein für Digitale Gewalt? Oder wächst der Nährbo-
den für Radikalisierung, Diffamierung und Ein-
schüchterung?

Proqramm:

L3:00 Uhr: Begrüßung durch Mog. MichaelOgris
und Mag. Oliver Stribl, Einführung durch Dr. Susan-
ne Lackner

1-3:15 Uhr: lmpuls - Julio Ebner (Extremismusfor-
scherin) über Ursachen, Dynamik und aktuelle Ent-
wicklungen von Hass und Radikalisierung im Netz

13:30 Uhr: Talk- lngrid Brodnig (Autorin) und Maxi-
milian Schubert (Facebook) über das schiere Aus-
maß des Problems auf den Plattformen, über die
Gegenmaßnahmen der Plattformen und ob das Pro-
blem damit in den Griff zu bekommen ist. Gibt es

einen Ausweg aus der Spirale von Desinformation
und Hass auf Social Media?

14:00 Uhr: Talk- Mog. Caroline Kerschbaumer
(ZARA) und Dr. Maria Windhoger (Rechtsanwältin)
über die Gesetzeslage für Betroffene von Gewalt im
Netz, H ilfsangebote, rechtliche Möglichkeiten und
deren Erfolgsa ussichten.

14:30 Uhr: Talk- Mag. Gerlinde Hinterteitnier (Digi-
talbeauftragte Der Standard) und Michael M. Mau-
rontonio (Stop Funding Hate)über Hass im Netz und
Werbung: ein Millionen Euro teurer lmage-Schaden
für Werbetreibende. Über die Kunst und Mittel,

Werbung in einem gewaltfreien Social-Media-
Umfeld zu platzieren.

L5:00 Uhr: Talk- Corinna Milborn (Journalistin Puls

4) und Dr. Armin Wolf (Journalist ORF) über persön-
liche Erfahrungen mit Gewalt im Netz, über die Pro-
fiteure, über Einschüchterung von Journalisten, die
Auswirkungen a uf die Pressefreiheit

ca 1-5:30 Uhr: Ende der Veranstaltung
Moderation : And reos Ku nig k, Pressesprecher RTR

Medien und KommAustria

Anmeldungen bis 1.9. Oktober 2O2L auf
https://www. rtr.at/m ed ien/a ktuel les/vera nsta ltu n-

}en/

Auftrag und Struktur des öffent!ich-rechtli-
chen Rundfunks in der Plattformgesellschaft
Live-Stream aus dem lnstitut für Urheber- und
Medienrecht, München, via Zoom

11. November 202L,14:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

Die Rundfunkanstalten sollen in Zukunft mehr Frei-
heit bekommen (Flexibilisierung des Programmauf-
trags und des Ausspielwegs), auch um eine nachhal-
tige (gemeinsame?) Plattformstrategie entwickeln
zu können. Zugleich soll der öffentlich-rechtliche
Rundfunk nutzerzentrierter werden und alle Gene-
rationen erreichen. Allerdings muss der Rundfunk
nach Auffassung des BVerfG auch weiterhin "seinen
klassischen FunktionsauftraC [...] erfüllen, der
neben seiner Rolle für die Meinungs- und Willens-
bildung, neben Unterhaltung und lnformation seine
kultu rel le Vera ntwortung u mfasst".

Das IUM will mit der Veranstaltung am 11,.1,1,.2021,

ein Forum für diese wichtige Debatte bereitstellen.
ln drei Panels werden die interdisziplinären,
medienrechtlichen und medienpolitischen Aspekte
des neuen Auftrags und der neuen Struktur des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Novelle zum
Med ienstaatsvertrags beleuchtet.

I nformationen : www.urheberrecht.org/events/
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begrenzten Sonderrabatte enthalten
Urteil vom 26.3.2021- 05 O 184/19

Leitsätze

MMR 10/2021



www.manz.atlrdu

Ständige Mitarbeiter W. Berger, D. Ennöckl, D. Hinterwirth, W. Hochreiter,
V. Madner, N. Raschauer, P. Sander, R. Weiß Oktober zozr

r8.g *232

B.s!!w
Das Wandern is-t des Wildtiers Lust
Erika \Nagner und Daniela Ecker O 193

Bedeutung der kleinen Dienstbarkeit irR wass,errechtlichen Verfahren
und die damit einhergehende Eindungswirkung
Dteter Neger, Pasca,l Dreier und Laura LeitBnbawer O 1gg

städtisches Gebiet versüs Siedlungsgebiet: Zur Gesehlossenheit von
Siedlungsgebieten lm UVP-G
Atois Pwntigam wnd Markus Scharler eZX4

Aktuel4esA,avtreltr:ee'kt

EKr KontroEe der Anw.endu*lg des Eltr-Rechts 620g

EK; Ü:her*rbeitrmg des EU*.Ktirnasch,rrt'zrcehf $ ä 209

L' E:qlzkg?nr

Schnrerpautkte N,'atrrschnt z- vmd Ab,_ f*Ew,irts &üaf,t+ieel:./. a u A

&&t:pryehwg
VfG.II un &a.n Sch,rar'lken der Faufreiheft naclr *,uf,lrreb.ong eines
Fläehenwi4n*r*ngs- r*nd Ee:bauungsplu*s,
fularto,Walcher wnd Iulal,ea W.aIIww .ä22A

bet ütG-:fu#r,agen Daniel Ewrö:ckl az?4

V,vG.I*zgattewsefuutnrechlichenV-.erbsJ-sta,tbestäl1desünd
Interessen*lhsägu.ng Petul Reiekel AZZa

|SSN102ä94:42 Östelreielische'PostAG ln{o.Mail Entgelt,bezahlt Re-tour,enanVerlagManz,GutheilsohoderQassex.T. l2B0Wien

^^ 
Al..l7 At



RdU
I.NTHALT

+ Editorial 189
Von Ferdinand Kerschner, Erika Wagner, Eva Schulev-Steindl, Wilhelm Bergthaler
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+ Das Wandern ist des Wildtiers Lust . 193
Eine rechtliche Analyse zur Kohärenzverpflichtung nach der FFH-RL
Gerade rechtzeitig zum 4}-jährigen |ubiläum der Berner und Bonner Konvention wird eine Grundlagen-
studie zu den letzten ungelösten Fragen des Arten- und Habitatschutzregimes erscheinen. Die Verfasserin-
nen dieses Beitrags haben sich in dieser Studie eingehend dem noch nicht ausreichend untersuchten Krite-
rium der sog,,Kohärenz" gewidmet. Worum handelt es sich dabei? Grob gesprochen geht es um die - in der
nationalen Raumordnung bislang ignorierte - Verpflichtung, Wanderkorridore für Wolf, Bär und Luchs etc
einzurichten.

Von Erika M. Wagner und Daniela Ecker

+ Die Bedeutung der kleinen Dienstbarkeit im wasserrechtlichen Verfahren und die
damit einhergehende ver{ahrensrechtliche Bindungswirkung 199
Die Bindungswirkung der Zustimmungsfiktion auf zivilrechtliche Entscheidungen unter gleichzeitiger
Nichtanwendung von Zwangsrechten und Übereinkommen
Im Rahmen des Wasserrechtsverfahrens kann es zu Situationen kommen, in denen ein Vorhaben nur durch
die Inanspruchnahme fremden Grundes realisiert werden kann. Für diese Fälle sieht der Gesetzgeber in
S 111 Abs 4 WRG die Möglichkeit zur Einräumung einer sog ,,kleinen Dienstbarkeit" vor. Doch was cha-
rakterisiert eine solche kleine Dienstbarkeit, wann spricht man idZ von einer Grundinanspruchnahme im
unerheblichen Ausmaß und welche verfahrensrechtlichen Besonderheiten sind dabei zu beachten?
Von Dieter Neger, Pascal Dreier und Laura Leitenbauer

* Städtisches Gebiet versus Siedlungsgebiet: Zur Geschlossenheit von
Siedlungsgebieten im UVP-G - eine Neuvermessung
Der Beitrag soll die Tatbestandsvariante ,,auJ3erhalb geschlossener Siedlungsgebiele" ins Licht rücken, wird
für deren Interpretation doch stets auf die Leitentscheidung Payerbach des US aus dem Jahr 1999 rekurriert.
Dabei hat der US seiner Entscheidung den damaligen Normenwortlaut ,,siedlungssysteme" zugrunde gelegt.
Es verwundert daher, dass Literatur und fudikatur die Erkenntnisse dieser Entscheidung vor dem Hinter-
grund der geltenden UVP-RL (,,städtisches Gebiet") als Blaupause nahezu unreflektiert auf den nunmehr
nach der Novellierung des UVP-G anderslautenden Tatbestand ,,Siedlungsgebiete" übertragen haben. Inso-
fern lotet der Beitrag dieses Tatbestandselement neu aus und zeigt die Unterschiede beider Begrifflichkeiten
auf, geht es doch letztlich um die Frage der Anwendbarkeit des UVP-G, was sowohl für die Beh als auch fiir
den Projektwerber bedeutsame Folgen zeitigt.
Von Alois Puntigam und Markus Schailer
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Rechtsprechung des IX. Zivilsenats zur Insolvenzanfechtung

Beiträge
Univ.-Prof. (em.) Dr. Jürgen Damrau, Konstanz
Zum Inhabergrundschuldbrief und zu anderen Inhaberpapieren, die Pfandleihern verpfändet werden

Wiss. Mitarbeiter Dipl.-Jurist Philipp Sebastian Weinmann, Wuppertal, und Julius Rübartsch, München
Die AGB-Kontrolle geselischaftsrechtlicher Statuten:
Reichweite der Bereichsausnahme des $ 310 Abs. 4 Satz 1 BGB und deren Reformbedürftigkeit

Rechtsprechung
Bankrecht, Kapitalmarktrecht und Finanzdiensfleistungsrecht
Bundesgerichtshof 26.8.2021. III ZR 189/19

1921
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1937

1940

Zum Einfluss einer rechtskräftigen strafrechtlichen Ver-
urteilung wegen Beihilfe zum Betrug auf die Darlegungs-
und Beweislast für einen deliktischen Schadensersatzan-
spruch (hier in Bezug auf eine Investition in ein Kapital-
anlagemodell), wenn im Strafverfahren ein Geständnis
abgelegt worden ist

Zur Ermittlung des Vertragsstatuts nach einer Rechts-
wahlklausel in AGB und zum Anspruch auf Schadenser-
satz einer Genussrechtsinhaberin wegen der vertrags-
widrigen Beeinträchtigung des Genussrechtskapitäh
durch die Emittentin

Hans. OLG Bremen I.T.2021 3 U 39/20

Insolvenzrecht und Zwangsvollstreckung
Bundesgerichtshof 8,7.202I lX RI21,/ZO

Bundesgerichtshof LS.7.202I IX ZB 73/Ig

Zur möglichen Würdigung einer Fortsetzung der Ge- 1944
schäftsbeziehung des starken vorläufigen Insolvenzver-
walters mit einem Drittschuldner als Ermächtigung zur
Fortsetzung schuldbefreiender Zahlungen an einen Drit-
ten, die auf einer vertraglichen Vereinbarung zwischen
dem Schuldner und dem Drittschuldner beruhen

Fristwahrende Einlegung des in der Bundesrepublik 1949
Deutschland als sofortige Beschwerde ausgestalteten uni-
onsrechtlichen Rechtsbehelfs gegen die Entscheidung
über den Antrag auf Versagung der Vollstreckung nur
beim Oberlandesgericht

Zum Gläubigerbenachteiligungsvorsatz im Sinne von 1951
$ 133 InsO a,F. unter Einbeziehung von BGH XI ZR 72/
20 bei Aussicht auf baldigen Zufluss erheblicher Liquidi-
tät und dem Fehlen anderer unbefriedigter Gläubiger
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OLG Karlsruhe 22,7.2021 3 U 8/20



Bürgerliches Recht und Handelsrecht

Bundesgerichtshof 1,5.1..2027 V ZR 270/19

Bundesgerichtshof 29.L2021 V ZR 139/Ig

Bundesgerichtshof Ll,.3.2021 V ZB 1,27/Ig

Bundesgerichtshof 26.3.202MR7T/20

Zur Formfreiheit einer Treuhandabrede in Bezug auf die
Pflicht des Beauftragten, ein erworbenes Grundstück an
den Auftraggeber zu übertragen

Zur Frage der Beurkundungsbedürftigkeit eines Durch-
führungsvertrags i. S. v. $ 12 BauGB, wenn ein beurkun-
dungsbedürftiges Grundstücksgeschäft unter der Bedin-
gung des Zustandekommens oder des Fortbestands die-
ses Vertrags vorgienommen wird; zur entsprechenden
Anwendung der Verjährungsvorschrift des g 196 BGB auf
Besitzübertragungsansprüche, wenn der Gläubiger die
Besitzeinräumung neben der Verschaffung des Eigen-
tums beanspruchen kann, wie dies bei einem Grund-
stückskaufverirag der Fall ist

Keine Genehmigungsbedürftigkeit der Bestellung eines
Nießbrauchs oder eines Grundpfandrechts im Zusam-
menhang mit dem Grundstückserwerb eines Minderjäh-
rigen nach $ 1821 Abs. 1 Nr. 1 BGB, wenn sich die Belas-
tung bei wirtschaftlicher Betrachtung als Teil des Er-
werbsvorgangs darstellt und die Auflassung und die
dingliche Einigung über die Belastung gleichzeitig er-
folgen

Zur Zustandsstörerhaftung eines Entsorgungsunterneh-
mens für vermietete Abfallcontainer
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Walter Barfuß
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I sa be I la Hartu ng/Axel Reid I i n ge r

884 KaWeRAG 20.21- - öt<ologisierung des Kartell-
rechts?
Maha Zöhrer/Anna Sofia Reumann

$s5 KaWeRAG 2O2t - Digitales Update für die Miss,
brauchskontrolle
Julia Zöchling

EE? KaWeRAG 2O2l: Neuerungen in der Fusions-
kontrolle
Evelin Hlina/Hanno Wollmann
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9&E OGH 23.6.2021,6 0b 96/21t
Keine Unmöglichkeit der Rückabwicklung eines Unterneh-
menskaufs

OGH 23. 6.2021,6 Ob 95/21w
Keine Anwaltshaftung für vertretbare Unterlassung eines
Vorbringens

oGH 27. 5. 2021, 9 0b 9/21 w
Keine Sorgfaltspf lichtverletzung des Vertragserrichters bei
Fehlen gesicherter Rechtsprechung zur Grunderwerb-
steuerfreiheit

oGH 26. 5. 20.21, 2 0b 70.121i
Kein Schadenersatzanspruch nach Sturz auf der Baustelle
(Philipp Staudigl)

oGH 26. 5. 2021, 2 0b 21812ob
Keine Haftung einer Gemeinde für einen Fahrradunfall gem
51319a ABGB wegen ausreichender Warnschilder

OGH 27.5.2021, 4 Ob 54121a
Anmerkung des Erlags der Enteignungsentschädigung

OGH 27. s.2021, 4 Qb 59121m
Offenkundigkeit einer Dienstbarkeit
( Be r n a d ette P i ch I ka st n e r)

oGH 23. 6. 2021, 6 0b 107 l21k
Mangelhafte Sojasilos: Verspätung der Mängelrüge muss
eingewandt werden!

oGH 2s. 3. 2021, 2 0b 210120 a
Zum maßgeblichen Zeitpunkt für die Beurteilung der An-
zahl der Einheiten beim ,,Ein- oder Zwei-Objekt-Haus"

ocH 23. 6.2021,6 0b 19/21v
Eintritt in ein Hauptmietverhältnis aufgrund eines Unter-
nehmenskaufs gem 5 12a MRG - Konkludente Zustimmung
der Mitmieterin

OGH 10. 6.2o.21,5 Ob 911212
Nachweis des Bedingungseintritts eines Bescheids im
Grundbuchsverfahren

oGH 24.6.2021,9 0b 27121t
(Un)zulässige AGB-Klauseln eines Luftfahrtunternehmens

OGH 23. 6. 2021, 7 Ob 53121 a

Zerkralzen mehrerer Kfz durch Kind: Keine ,,Gefahr des
täglichen Lebens" in der Haftpflichtversicherung

Leguleius : Windscheid, und, Jhering
Max Leitner

916 DISPUTE RESOLUTION

9!6 Das EU-UK Handels- und Kooperationsabkom-
men: Auswirkungen auf den Investitionsschutz
Christian W. Konrad

92& Wiener Regeln fi.ir Investitionsverfahren 2A21
Claudia Annacker

923 OLG Gra226.5.2O21,5 R 33/21v
Verfahrenshelfer hat kein Rekursrecht gegen Bewilligung
der Verfahrenshilfe

923 OGH 22.6.2021,1Ob 2121g
Widerklage und Verbindung zur gemeinsamen Verhand'
lung und Entscheidung
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GRUG: Zum objektiven Mangelbegriffdes S 6 VGG
Fel ix Artner/lsa bel le Von ki lch

Nachträgliche Preissteigerungen bei Bau-
werksverträgen (II)
Julian Ring

Online-Casinos und das österreichische
Glücksspielmonopol
Oliver Peschel/Johanna Göschlberger

Das deutsche LieferkettensorgfaltspflichtenG
Thomas Thiede

905 OGH 30.6.2021,7 Ob 451212
Keine gerichtliche Überprüfung der selbstüberwachten
Heimquarantäne gemäß COVID-19-Einreise-V

e$6 OcH 23. 6. 2021, 6 0b 54121s
Nacherben sind nicht an (jeden) Mietvertrag gebunden!

s$6 OGH 24. 6. 2021, 2 Ob 1t9l2Ov
Pflichtteilsrecht: Vermögensopfer und Wert der Schenkung
bei vorbehaltenem Fruchtgenussrecht

sß6 OcH 26. 5.2021, A Ob 56t212
Mangelhafter Gebrauchtwagen: Rückabwicklung bei Wei-
terverkauf

9&? oGH 27. 5. 2021,s Ob 13121h
Unzulässig lange Bindungsfrist durch Kündigungsverzicht
des Verbra uchers (ph it i pp Sta ud ig t)

9S7 OGH 2o.. 5. 2Cr21, 3 Ob 72121 s; 7. 6, 2OZt, 5 Ob 30/21 d
Online-Casinos, Glücksspielmonopol und Rückforderung
von Spielverlusten

9*e ocH 23.6.20.21,6 0b 80/21i
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ocH 12. 5. 2o.21, 6 0b 77 l21y
Bekl kann die Abweisung des Klagebegehrens gegen wei-
teren Bekl nicht bekämpfen

ocH 24. 6. 2021, 3 0b 82121 m
Temporäre Verweigerung einer Verfahrensfortsetzung ist

keine definitive Verweigerung des Rechtsschutzes

OGH 14. 4. 2o.21, ß ACg U21b
Stiftungserklärung fällt unter den Begriff der Statuten iSd

5 581 Abs 2ZPO (Martin Schauer)

oGH 24. 6.20.21,3 0b 32t21h
Verpflichtetem muss bei Verhängung einer Haftstrafe auf-
grund von Zuwiderhandeln gegen eine Unterlassungs-
pflicht eine vorherige Außerungsmöglichkeit gegeben
werden

oGH 30. 4. 20.21, 8 0b 37 l21f
5 213 Abs 3 lO aF: Abschöpfungsverfahren und Rest-

schuldbefreiung

OGH 29. 4.2021,8 Ob 58/21v
Zur Anfechtbarkeit der gerichtlichen Ladung zu einer Tag-
satzung

oGH 27. 7. 2021, 4 0b 79121b
Bewertung des Streitgegenstands bei Zwischenantrag auf
Feststellung der Nichtigkeit eines Kaufvertrags für eine
Liegenschaft

OGH 23. 6.2021,6 Ob 93/21a
Untersuchungsgrundsatz und gerichtliche Abberuf ung von
Stiftungsorganen

oGH 21. 7.2021,1ob 121121g

Mitwirkungspflichten bei Konstituierung der Vereins-
schlichtungsstelle

oGH 31. 5.2021,5 0b 193/20y
Art 7 Nr 2 EuGVVO: Bloßes Bestreiten einer Forderung ist

keine unerlaubte Handlung

ocH 24,6.2o.21,3 0b 21121s

Zum ordre public bei Beweisaufnahme ohne Zuziehung der
Parteien

EuGH 15. 7.'2C,21, C-g}l2},Volvo ua
Zuständigkeit bei Schadenersatzklagen infolge von
Kartellabsprachen:Der EuGH definiert die Grenzen neu
(Matthias Lehmann)

937 oGH ls.3.20.21,6 0b 260/20h
Zwangsstrafen wegen Nicht-Offenlegung des Jahresab'
schlusses einer GmbH

937 OGH 19.4.2021,5 0b 48121a

Unzulässiges lnsichgeschäft des GmbH-Geschäftsf ührers
bei Verbücherung eines Liegenschaftskaufvertrages

938 OGH 2.3.2021,1 Ob 14121x

Das eheliche Aufteilungsverfahren iZm der Privatstiftung

939 WETTBEWERBS UND IN/IVATERIALGUTERRECHT

939 ZuWettbewerbsansprüchen bei rechtswidriger
Gewerbeausübung
Daniel Larcher

9,tr'! OLG Wien 11. 12.2O2O,33 R 83/2Oy
Rechtserhaltende Markenbenutzung durch Lizenznehmer
in abweichender Form (Alexander Cizek)

943 oGH 5.7. 2021, 4 Ob 22Ol2Om
Offenkundige Vorbenutzung durch Zurschaustellung einer

Maschine (Adolf Zemann)

945 ARBEITSRECHT

945 Allgemeiner Kündigungsschutz bei Teilkündi-
gung?
Johannes Winkler
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oGH 24. 6. 2021, I ObA 47121h

Die einvernehmliche Auflösung im System des 5 45a AMFG

oGH 27.5.20.21,9 ObA 88/20m
Verjährung von Urlaub - Unionsrechtskonformität

oGH 27. 1. 2021, I ObA 107 l20t
Unionsrechtskonformität der sechsmonatigen Verjäh-

rungsfrist nach GIBG

oGH 2t. 5. 2o.21, 9 ObA 56/21 g
lmmunität internationaler Organisationen

933 GESELLSCHAFTSRECHT

333 Die Bereinigung einer Holdingstruktur im Wege
der Down-Stream-Spaltung und die steuer-
rechtliche Qualifikation der Gesellschafter
Johannes Schmutzer/Georg Erdölyi

936 OGH 19.5.2021,17 Ob5l21s
lnsolvenzverschleppungshaftung des GmbH-Geschäftsf üh-

rers; zum,,faktischen Geschäftsführer"

f)3? OGH 15. 3. 2o.21; 6 Ob 26112Ot, 6 Ob 262l2ob
Schwierigkeiten bei der Erstellung des Jahresabschlusses
aufgrund der Verzahnung im Konzernverbund rechtferti-
gen nicht die Nicht-Aufstellung und Unterlassung der Of-

fenlegung des Jahresabschlusses oder zumindest eines
vorläuf igen Jahresabschlusses

953 STEUERRECHT

$S3 Die Verwendung von im Ausland zugelassenen
Kfz in österreich im Lichte der Kraftfahrzeug-
besteuerungsrichtlinie n 2O2l
Julia Wiegele

957 VwGH 5. 2. 2o.21, Ro 2O19l13lOO27

,,Umdeutung" einer verdeckten Ausschüttung in eine

steuerneutrale Einlagenrückzahlung nur bis zum Ende des

Veranlagungsjahrs möglich (Kristof Misic)

958 BFG 22. 2. 20.21, RV 1710149912019

BFG zur Dienstbarkeitsgebühr bei Vorbehaltsfruchtgenuss
mit Vereinbarung einer Substanzabgeltung Grich Sch affer)
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VwGH 15.7.2021, Ro 2O19lO4lOOo8
Antragslegitimation betreffend Feststellung der Genehmi-
gungspflicht einer gewerblichen Betriebs anlage (Ed m u n d
Primosch)

VwGH 28. 6.2021, Ro 2020111/0O16
Verwaltungsstraf rechtliche Verantwortlichkeit bei Kraft-
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-*Editorial ....
Veröffentlichte Gesundheitstipps und Produkthaft ung?
Von Helmut Ofner

Iurcpäreüht
* ,,Golden Passporfs" Revisited
Zur Debatte um die Unionsrechtskonformität von mitgliedstaatlichen Einbürgerungsregelungen
für lnvestoren
Einbürgerungsregelungen für Investoren in bestimmten Mitgliedstaaten sorgen schon seit einigen ]ahren
für eine anhaltende, kontrovers geführte Diskussion innerhalb der EU. Um die juristische Stichhaitigkeit der
Argumentation der EU-Institutionen, besonders der Europäischen Kommission, beurteilen zu können, ist
ein genauerer Blick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen dieser Kontroverse unerlässlich. Der Beitrag
unternimmt den Versuch, den Rechtsstandpunkt der EU-Institutionen nachzuvollziehen und dabei Bedacht
auf eine Vielzahl an Literaturstimmen zu nehmen.
Von Sophie Bohnert und Eva Rom

*l Union Aktuell
Von Suzan Topal-Gökceli

+ EucH-Rechtsprechungsübersicht: ZfRV-LS 2021 /99-42
Bearbeitet von Suzan Topal-Gökceli

39: Drittstaatsangehörige im Besitz einer kombinierten Arbeitserlaubnis, haben Anspruch auf die Ge-
währung einer Geburts- und einer Mutterschaftsbeihilfe, wie sie in den italienischen Rechtsvorschriften
vorgesehen sind
40: EK hat zu Unrecht Zweifelam Vorliegen eines dem Erwerber eingeräumten Vorteils ausgeschlossen
und von der Einleitung eines formlichen Prüfuerfahrens abgesehen
41: Das Unionsrecht steht dem entgegen, dass ein Folgeantrag aufinternationalen Schutz allein deshalb
als unzulässig zurückgewiesen wird, weil er auf Umstände gestützt ist, die bereits zur Zeltdes Verfahrens
über den ersten Antrag existierten
42: Multinationalen Unternehmen von Belgien durch Rulings gewährte Steuerbefreiungen: EK hat
zutreffend das Vorliegen einer Beihilferegelung festgestellt

tnternati*nales Frivatl"echt LrilC
ffiechtsvergieEchunü
+ Das gesetzliche Erbrecht posthum gezeugter Kinder
Der Beitrag befasst sich mit Überlegungen zum gesetzlichen Erbrecht posthum gezelJgter Kinder. Mit Blick
auf eine Reihe verschiedener europäischer Rechtsordnungen werden Widersprüche, die sich aus dem Zu-
sammenspiel des Hassischen Erbrechts und moderner Fortpflanzungsmedizin ergeben, rechtsvergleichend
dargestellt und kritisch hinterfragt.
Von Paul Patreider

193

196

209

224

220

-| Gerichtsstandsfiktion durch materielle Rechtswahl
im liechtensteinischen TWG 2gg
Liechtenstein bietet im Rahmen des Gesetzes über Token und Vertrauenswürdige Technologien (flTVTG)
den beteiligten Vertragsparteien eines digitalen Blockchaingeschäftes die Möglichkeit, zusammen mit einer
materiellen Rechtswahl eine Gerichtsstandsvereinbarung automatisch zu verbinden.
Von Rainer Silbernagl
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*+ Rechtsprechungsübersicht: ZfRV_LS 2021/45_47 . .

Bearbeitet uon Helmut Ofner

43 : Namensstatut und effektive Staatsangehörigkeit
44: Zustimmung oder Genehmigung der Verbringung iS des HKü
45 : Anknüpfung nach dem Haager Straßenverkehisüüereinkommen
46: Anknüpfung der nachehelichen Vermögensaufteilung nach dem
47: Der letzte gewöhnliche Aufenthalt nach der EuErbVO
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Corporate Governance
Zur Reform der Unternehmenskontrolle
Prof. IIr. Rolf Nonnenmacher, München
Das bis dato existierende System der Unternehmenskontrolle
hat den ,,Wirecard-Test" nicht bestanden. Nicht nur einzelne
Kontrollinstanzen. sondern das gesamte System der Unterneh-
menskontrolle ist seiner Aufgabe nicht gerecht geworden. Leid-
tragende dieses multiplen Versagens sind alle, die bei Wirecard
Geld verloren haben. ln Mitleidenschaft gezogen, ist aber der
gesamte deutsche Finanzmarkt, Einbußen an Wettbewerbs-
fähigkeit auf den globalen Kapitalmärkten waren die Folgen.
Die Politik stellte das System zur Sicherung der lntegrität des
Finanzmarkts auf den Prüfstand.

DKl 3871 48

Aktienrecht
Die Entwicklung des Rechts des Aufsichtsrats im Jahr
2020
RA Dr. Rüdiger Werner, Gerlingen
Das Recht des Aufsichtsrats hat sich auch im Jahr 2020 fort-
entwickelt. Zu nennen ist u.a. das Gesetz zur Ergänzung und
Anderung der Regelungen für die gleichberecht'igte Teiihabe
von Frauen an Führungspositionen in der privatwirtschaft
und im öffentlichen Dienst (FüPoG ll), das das Vorgängerge-
setz weiterentwickelt. Hervorzuheben sind auch die beiden
BGH-Urteile zum lnfinus-Skandal, mit dem sich der BGH zur
Vertretung von AG und KGaA im Rahmen einer durch den ln-
solvenzverwalter erhobenen Klage auf Feststellung der Nich-
tigkeit eines Hauptversammlungsbeschlusses geäußert hat.
DK1362389

STEUERRECHT

Gru nderwerbsteuer/Körperschaftsteuer
Steuerliche Verluste und GrESt bei konzerninternen
Restrukturierungen - Fallstricke und jüngste
Entwicklungen
RAin/FAlStR Annette Keller, München
Bei konzerninternen Restrukturierungen sind immer auch die
Problembereiche steuerliche Verluste und die GrESt zu über-
prüfen. ln beiden Bereichen gibt es seit 2010 Ausnahmerege-
lungen für konzerninterne Restrukturierungen. Diese haben
aber bisher nicht wesentlich zur Erleichterung der Maßnah-
men beigetragen.

DKI375119

RECHN UNGSTEGUNG/CORPORATE GOVERNANCE
Rechnungslegung

Reformvorschläge für die Überarbeitung von IAS 3g
StB Prof. Dr. Jens Radde, Berlin / Anika Hanke, M.Sc.,
Frankfurt/M.
Die European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) hat
am 27.08.2021 ein Diskussionspapier zur Verbesserung der
Rechnungslegungsinformationen über immaterielle Werte
veröffentlicht. Damit tritt die EFRAG als ein neuer Impulsge-
ber für eine künftige Reform der Berichterstattung über im-
materielle Werte hervor. Der Beitrag thematisiert und würdigt
die unterschiedlichen Ansätze des EFRAG-Diskussionspapiers.

EKr387134

ENTSCHEIDUNGEN

KONZERNRECHT

Haftungsrecht

Haftung einer Tochtergesellschaft für Wettbewerbs-
verstoß der Muttergesellschaft
EUGH, Urteil vom 06.10.2021 - Rs. C-882/19

DX1388237

Mitbestimmungsrecht
Statusverfahren zur Zusammensetzung des SE-Auf-
sichtsrats nach Beteiligungsvereinbarung - Zulässig-
keit des Rechtswegs zu den ordentlichen Gerichten
für einen Antrag betreffend die Zusammensetzung
des Aufsichtsrats einer dualistisch geprägten SE

Ol-G Stuttgart, Beschluss vom 11.08.2020 - 2OW glZO

DKl 3531 58

STEUERRECHT

Umsatzsteuer/Abgabenordnung

Drittwirkung der Steuerfestsetzung bei Organschaft
BFH, Urteil vom26.O8,2021- V R 13/20

DK1388241
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Umsatzsteuer

Anwendung der Steuerschuldnerschaft des
Leistungsempfängers nach 5 l3b UStG beiOrgan-
schaften
BMF, Schreiben vom 27.09.2021

DKl388240

Umsatzsteuer

Beendigung der umsatzsteuerlichen Organschaft -
insb. in Fällen der lnsolvenz
OFD Frankfurt/M., Verfügun g vom 28.07.2021
DKl375095
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Prof. Dr. Dr.
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BGH: Pflicht des Rechtsanwalts zur Beratung des Mandanten überdie Erfolgsaussichten einer beabsichtigän n..frrlräi"iö
(1 6.9.2021 _ tX ZR 1 6s / 1 g)

Ol.G Karlsruhe: Anwendbarkeit der Regelungen über Versiche_
rungsvertreter oder -makler auf lnternetvermittler und Betreiber
von Vergleichsportalen (22.9.2021 _ 6U 82/20)

Veruraltung
EU-Kommission: Bewertung des Verhaltenskodex für die Bekämp_.
fung illegaler Hassrede im lnternet veröffentlicht
BKartA: Neue Leitlinien zum Kronzeugenprogramm und zur Buß_geldzumessung

Aufsätze

Prof. Dr. Tobias lettl

Pll::lltrechungsreport zum Wettbewerbsrecht
2020t2021

Anknüpfend an den BB-Rechtsprechungsreport zum Wettbewerbs_

:::li.lt]":l]g? BB 2!20, 237 s f f ., s i otle r i uto r in aiesem n eit,ae
etne ubersicht über die Entwicklung der Rechtsprechung von EuGHund BGH zum Wettbewerbsrecht lLuuterteitsÄcntf i#u"rgrng.-
nen Jahr.

Prof. Dr. Barbara Grunewald

Schadensersatzansprüche der Anspruchsinhaber bei
Musrerteststellungsklagen und mit Erfolgshonoraren .

vergüteten lnkassodienstleistungen
Gerade lnhaber kleiner Forderungen scheuen oftmals die Durchset_
zung ihrerAnsprüche. Sie suchen dahei nach Wes;;;;i Hilf.'il;
ter. mit möglichst geringen Risiken ihre forOer-ungen zumindest
teilweise zu realisieren. Damit stellt sich die frag;,';elÄe nechte
ihnen zustehen, wenn die eingeschalteten Orin"n ih"n pflichten
nicht nachkommen.

EntscheidunEen

OIG Düsseldorf: positive Fortbestehensprognose bei einem Start_
Up Unternehmen aufgrund in Aussicht gäräft", zuhi*gen durch
einen lnvestor
(20.7 .2021 - 12W 7 t21)

OLG München: Nach Brexit - kein Fortbestand der parteifähigkeit
einer britischen Limited
(5.8.2021 - 29 U 241 1 /21 Kart - dazu BB_Kom mentar von
Prof. Dr. Sabine Otte4räbener Ll.M.)

LG Duisburg: Kündigung eines prämiensparvertrags
(21.6.2021 -7 S 27/21- dazu BB-Kommentar von
Prof. Dr. Herv6 Edelmann, RA)

Anfsätze
Dr. Dominik Thomer, RA/StB,
Nicole lucks, RAin

Hölkemeier RA/SIB, und 24SsHolger

Entscheidungen
EuGH: Vorlage zur Vorabentscheidung _ Art.63 AEUV _ Freier Ka_pitalverkehr - Richtlinie (EU1 Zg1t,t*6 _ S.kärpfrng von Steuer_

lil ..l1i* u n S,, nd :u mseh uns (6.1 0.2021 - c- s,A Ä gi
BFH: Haftung bei Forderungsabtretung (22.6.20 Zt _i n rctzO)
BFH: Zuteilung von Aktien im Rahmen eines ausländischen,,Spin_

9.{^^:Tr.g_r.lgerticheFotgenf ürOeninf anOJscf rän-e-r-i*tuntug.r.
(1.7.2021-Vil R isl20)

Anw_endung der erweiterten Gewerbesteuerkürzung
auf Grundstücksunternehmen bei V"raun"ruig 

"in",vermieteten lmmobilie mitsamt mitvermieieier
Betriebsvorrichtunoen aufgrund O"i fl"rröung
desSgNr.l S.rCeLSta
Dr:, 

-u.:r 
Kurzem in Kraft getretene Fondsstandoftgesetz (FoStoG)

enthält neben Regelungen zur Förderung unO Stalitisierung von
Fondsstrukturen auch bedeutende AnOeringen O* C.r.rf.rt r_
ergesetzes, die für die lmmobiliensteuerpraxis von hoher Relevanz
sind. Der Gesetzgeber hat den Katalog der U.gü;rtigdn'Nlebentä_
tigkeiten in 5 9 Nr. 1 S. 2 Gew5tG um eine neini weitärer unsenaOti
cher Nebentätigkeiten teilweise in S 9 Nr. 1 S. t |ft. ,ü GewStG
erweitert. Die Verfasser sind der Ansicht, drs arct im'fait bzgl. ei_nes eventuellen Veräußerungsgewinns der lmmobilie Ji. .'^".i_terte Gewerbesteuerkürzung für Grundstückrunton"trn"n .n_
wendbar ist.

2460
Zur ertragsteuerlichen Beurteilung von
Datenlizenzen

Datenlizenzverträge (Data Licence Agreements) gewinnen in der
Praxis zunehmend an Bedeutung. c.!.nrtanJ äei,o.tenriren.ie_

:TgT:li:*i lesetmäßis 
die Bereititefiuns, nktu;tisi;rune unorooer der Handel mit Daten, wie.bspw. Firmendaten, Marktdaten

oder Geodaten. Die vertraglichen Äusgestaltun;;; ;;; D;i;;l;_
zenzverträgen sind vielfältig und umfasien bspwl den .ir;;iig;;
Kaufvon Daten (2.8. Kaufvon extern erhobenen Marktdaten), die
Ergänzung und stetige Aktualisierung eigener Datenb.iranO. fr.a.Anreicherung eigener KundenOaten uri .o.rn .rflol.ne Kauf_
kraftdaten), die taufende.Zurverfügungsteil;;;/Ätirulliurrng 

un_
wendungsbezogener Daten fz. a. üerr,,ienoung''uon är.tr.rr.n r.r_
tierungen und Verkehrsinformationen in Softr,iare) oJ"iOi. finUin_dung von Datenbanken in Unternehmenrun*.nOungun (bspw.
Wirtschaftsdatenbanken). Auch die lm nahmen von O'aientizenz_

YgrträS.9n 
eingeräumten Rechte an 

_den 
zugrundeliegenden Daten(Vervielfähigungs-, Verbreitungs-, Anderuigsre.ntj unO Oi. .,leistenden Lizenzgebühren (fii oder uofrränrOf,angiö)"urriiur.n

in der Praxis.

Fartscheidungen

BFH: Verfassungsrechtlich zulässige unechte Rückwirkung durch 2462
sS t5b, 20 Abs.2b S. 1 EstG i.V.;. S 52 Abs. siJ ritäi.ä.r. 0., -'-'i
J5tG2007 "--:'-'-
(2s .3 .2021 - Vil t R 1 6/i 8)

BFH: Erbschaft- und Schenkungsteuer: Begünstigung von Grund_ 246gt^T:[TirBetriebsvermögenbeiNutzungitiU.rta-rrriganDritte
(23.2.2021 -ilR26/181

(:lelnerthet:

Datemffirenzeu

räH# il
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft
Die Woche irn Blick 2473

Rechnungslegung
EFRAG: Stellungnahme zu ED/2021 lOB
EFRAG: Stellungnahme zu der Agendakonsultation
EFRAG: Stellungnahme zu DP /2020 /2
DRSC: Quartalsbericht e3/202 1

DRSC: 1 07. Sitzung lFRS-Fachausschuss - Tagesordnung

Wirtschaftsprüfung
IDW: IDW PS 208 (08.2021) zu Joint Audit verabschiedet
IDW: IDW P5 870 (08.2021) zur formellen prüfung des Vergütungs-
berichts
IDW: Stellungnahme zur Anpassung des IESBA Code of Ethics
IDW: Schreiben an das BMJV zu Unklarheiten bezüglich des per-
sönlichen Anwendungsbereichs des S 6 Telekommunikationsge-
setz n. F.

Betriebswirtschaft
KfW: Jeder zweite Mittelständler derzeit von Lieferengpässen be-
troffen
KfW: Langsamere 6lobalisierung erfordert Anpassung der Wachs-
tumsstrategien deutscher Unternehmen

Aufsatz
Dipl.-Kfm. Markus Brinkmann, CFE. und Dipl.-Betriebsw. (FH), 2475
Dipl.-Wirtschaftsjurist (FSH) Alexandra Blank CFE

Umsetzungspflichten für Unternehmen aus
der EU-Whistleblowing-Richtlinie

ln den letzten Jahren ist der Begriff des Whistleblowing immer wei-
ter in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Durch Hinweise von
Whiitleblowern, bspw. im Zusammenhang mit Wirecard oder den
Panama Papers, wurden der Einfluss. die Bedeutung, aber auch die
Auswirkungen, welche Whistleblowing mit sich bringen können.
deutlich. Whistleblower können einen entscheidenden Beitrag für
die Gesellschaft und Unternehmen zurAufklärung von Compliance-
Verstößen und somit zur Aufklärung und prävention von Vermö-
gens- und Reputationsschäden leisten. Der Schutz von Whistleblo-
wern ist hierbei ein entscheidender Faktor zur Effektivitätssteige-
rung von Hinweisgebersystemen, insbesondere um eine ausrei-
chende Anzahl an Hinweisen zu erzielen. Vor diesem Hintergrund
hat die EU mit der Richtlinie20lg/1937 den Startschuss zu einem
verbesserten Whistleblower-Schutz in den Mitgliedstaaten der EU
gegeben. Bis zum 17.12.2021 hat die deutsche Bundesregierung
noch Zeit, die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. Vor diesem
Hintergrund besteht bei den Unternehmen unmittelbarer Hand-
lungsbedarf, sich mit dem Hinweisgeberschutz zu befassen und
entsprechende Maßnahmen zu implementieren. lm nachfolgenden
Beitrag werden die Anforderungen an ein Hinweisgebersystem mit
Blick auf die Umsetzung der EU-Richtlinie und allgemeine Best
Practices vorgestellt.

EntscheidunEen

BFH: Zum Geltungsbereich der Korrekturvorschrift des S 79 Abs.3
EStG

(25.3.2021- Vlll R 45118 - dazu BB-Kommentar von
Christian Münch, RA/SIBiFASIR)

BFH: Verträge zur Dauergrabpflege durch eine Friedhofsgärtnerei

- Bilanzierung selbst begründeter und übernommener Verpflich-
tungen - Divergenz
(7.4.2021 - Xl B 53/20 - dazu BB-Kommentar von
Stephan Abele RA/SIB)

FG Münster: Verschmelzung einer KG auf GmbH führt zu Einbrin-
gungsgewinn
(19.5.2020 - 13K571/16 G,F - dazu BB-Kommentar von
Carina Park, RAin/StBin)

2480

2481

2482

Arbeitsrecht
Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAG: Urlaubsabgeltungsanspruch -
(9.3.2021 - 9 AZR 323 /21)
BAG: Betriebliche Altersversorgung -
Bezüge - Ausgleichszahlung (13.7.2021 - 3
BAG: Schadensersatz - Ersatz von Anwa
durch eine spezialisierte Anwaltskanzlei -
chen Verfehlung des Arbeitnehmers - kein Ausschluss nach S l2a
ArbGG Q9.4.2021 - I AZR 27 6/20)

Aufsatz
Dominik Gallini, RA/FAArbR, und
Martin Koller-van Delden, LLM., Maitre en Droit, RA/FAArbR

Betriebsratsfähigkeit (un-)selbstständiger
Zweigniederlassungen ausländischer Gesellschaft en
Die Anzahl ausländischer Gesellschaften, die in Deutschland Ar-
beitsstätten enichten, nimmt stetig zu. Mit dieser Entwicklung
einher gehen aus betriebsverfassungsrechtlicher Sicht für die ar-
beitsrechtlichen Berater der Gesellschaften Fragen zu der Anwend-
barkeit des BetrVG auf ebensolche Arbeitsstätten bzw. zu ihrer
Betriebsratsfähigkeit. Besonderheiten können sich ergeben bei
Arbeitsstätten ausländischer Gesellschaften, die innerhalb
Deutschlands in Grenznähe enichtet werden. Auch die Enichtung
von Gesamtbetriebsräten kann ein Thema werden, wenn ausländi-
sche Gesellschaften mehrere Arbeitsstätten innerhalb Deutsch-
lands enichtet haben. Diese und weitere Fragen behandelt dieser
Beitrag anhand praxisnaher Fallkonstellationen.

2484

Entscheidung

BAG: Wahl freizustellender Betriebsratsmitglieder - Teilfreistellun gen 2491
(24.3.2021 - 7 ABR 6/20 - dazu BB-Kommentar von
(Claudia Vey, RAin)

Fortbildungszertifikat
nach s 15 FAO

www.bb-selbststudium.de

Neuerscheinung Buch
Rolf"Dieter Mönnlng
KRISENFATLE - Insolvenzen hautnah
Juristischer Erfu hrungsbericht (Faction)

1. Auflage 2021, 340 5- Eroschur, € 29,90

ISBN: 978-3-8005 -1787-9/ tnfos unten shop.ruwd etl7g79

Die Erste Seite
Michael H.l(ramarsch

Wird die Wallstreet grün?

lmpressumAlorschau

Ellsi.Et

ffi

tilt

Eetriebsraäsfähigkeit

ItJhi$tlehl&vrirrg

{)arq-i t}
815 FAO
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STEUER. UND BITANZPRAXIS,

Der steuerfreie Sanierungsgewinn nach $ 3a ESIG
StB Pascal Streit und StB Dr. Michael Hoheisel

Aktuelles zum häuslichen Arbeitszimmer und zur Homeoffice-pauschale
StB Michael Seifert

umsatzsteuer bei co-working und anderen modernen Büroangeboten
StB Robert C. Prätzler und Dipl.-Volkswirtin Reglindis Müller-Adams

Fortführungsprognose im Rahmen der überschuldungsprüfung
bei Start-ups
WP/SIB Prof. Dr. Christian Zwirner und Cregor Zimny, CVA

Zum Beschluss des BVerfG betreffend die Vollverzinsung
Dr. Sebastian Schmidt, Tim Niklas Roth und Dr. Sinja Kollmann

PRAXISFALTE

Bila nzieru ng der Förderu ng nach Forsch u ngszulagengesetz
WPlStB Dr. Norbert Lüdenbach
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Das ric.htige Timing bei der unentgelflichen übertragung
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vBPlStB Prof. Dr. Hans Ott

KURZNACHRICHTEN

Anwendungsschreiben zu 5 7b ESt6 geändert

Schadensersatz wegen ProspeKhaftung bei Beteirigung an einer
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schuldungsprüfung bei Start-ups
Anmerkungen zum Beschluss des OLC Düsseldorf
vom 20.7.2021, - 12 W 7 /21
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OLG Düsseltlorf, 19. 1.202t
Vollstreckung eines Titels auf übertragung
von Kryptowerten im Wege der Ersatz-
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Rechtsprechung

, Bank- und Kreditsicherungsrecht
i.

::] QfQ 13.8.2027 - 24U 270/20
'.Frankfurt/M.

oLG 1,9. 1,.2021 - 7 W 44/20
Düsseldorf

BAG
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Vom Schlepptop zum Laptop

8 Notebooks Aus Dlmabook wird Ultrabook
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20 Mobil-GPUsAmAnfangwar CMOS

Die Flegeliahre des lnternet

24 Mailbox statt WWW FidoNet, Z-Netz, UUCP
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68 Alte Speichermedien Disketten, Bänder & Co.

78 Datenrettung Wie Profis alteMedien auslesen

80 Audiokassett€n Daten lesen und aufbereiten

Hardware restaurieren

84 Retro-Ersatzteile Fake-Chips aus China
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182 3Dfx Voodoo Die Kraft der zwei Grafikkarten

186 Buch TheVelocityof Money

186 Buch Turing: Können Maschinen denken?

187 Buch Neuauflage von Commodore 64 Exposed

187 Buch Spieleklassiker nachprogrammieren
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OS/2 virtualisieren

Windows-Spiele bequem per Skript starten

PATA-Festplatte durch Flash-Speicher ersetzen

Vektor- und Pixelgrafiken konvertieren

I
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Geschichten
88 Kopierschutzkapriolenbeigpielen

120 Das erste Netzwerk der c't-Redaktion

13E Wiedererste Mac entstand

160 Gomputerzeitschriften Goldene Zeiten

166 ttllDR Gomputerclub Seiner Zeit voraus

f 76 Linux-Desktop KDE versus Gnome
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Hacki ng-Tools:
Gefährl ich und nützl ich
Von Angreifern lernen: Tricks für den Alltag

räbt
. iPhone 13 von Mini bis Pro Max
. lntel NUC 11 Extreme mit Core i9
. Surface Go 3 mit Windows 11

. Samsung Galaxy Watch4 Classic

ir
Taugt die Beratung im Laden? o

Monitor-Testkauf
Stand der Misere in Deutschland

Pflichtfaü lnformatik
Automatische Leerung der Staubbehälter

Test: Saubere Saugroboter
Raspi a ls Netzwerkvideorekorder
Schlauer routen mit SD-WAN
Komfortable Formulare in MS Word
Fritzbox: Portfreigaben, lPv6 & DynDNS-Namen
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F

F!!!!=!
oo::::::
F-cf:=
vl;:

-



{
'l
il
I::

,t
,1,

l
:

rrrilarf cE z5lzg21

Titelthemen
llacking-Toolöa Gefährllch und nürzlich
16 problemlöser Die Werkzeuge der Hacker
18 Für jeden TCg Nürzliche Hacking_\Merkzeuge
24 Für profis Hacking_Tools für Fortgeschrittene
30 Kali Linux auf USB_Stick einrichten
77O Recht Unsicherheiten bei Hacking_Tools

IrVebsite-Schnellbau mit Wordpress
60 Wordpress Was das CMS so einzigartig macht
62 Erste Schritto mit Wordpress
68 Themes Was wichtig bei der Auswahl ist
72 plug-ins bringen Wordpress neue Funktionen bei
Monitor-Testkauf

88 Günstige Monirore Im Elektronikmarkt gekauft

Test: Saubere Saugroboter

144 Saugroboter mit Selbstreinigung

Pflichtfach lnformatlk

136 lnformatik Der lange \treg in den Schulalltag
74O lnterviewWarum Informatik pflicht sein sollte
142 Zahlen, Daten, Fakten Informatische Bildung

Aktuell

Test & Beratung
76 Raspi- -GehäuseArgon One M.2
76 ATx-Notztoil Seasonic prime Fanless pX_5O0
77 NASrnitRyzen-GpU qNApTS_473A_8
78 Appte-Tabtetipad mini 6 mit g_Zoll_Display

80 2O.TByte-SSDNovachipsScalar_2OT

80 Kamera.GimbalDJIRonin_SC

82 Actionkamera Gopro Hero 9
84 Samsung GalaxyWatch4 Classic
85 ApFS-Retter Disk Drill 4.4 für macOS
86 KopfhörerAudio_TechnicaATH_M5OxBT2

87 Mini-lTX-Gehäuse Hyte Revolt 3

96 iphone i3 von ttlini bis pro Max
100 Nachhaltig: Fairphone 4
1O4 Surface Go3 mitWindows lt
t06 3:2-Notebook Huawei IVlateBook 14s
108 E-Auto Fiat 5OO mit viel Konnektivität
77O lntel NUG l l Extreme mit Gore ig
118 Breitband-lnternetGünstige Festnetztarife
722 tpTV-Box Sky eüber Internet
724 Videostreaming Drei playerund eine Soundbar
168 Action-Abenteuersplel Kena_ Bridge of Spirits
177 BlicherComputerelementar, programmieren
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Facebook Ursachen und Folgen des Ausfalls
Open-Source-Software in Schleswig_Holstein
lnternet Twitch reagiert auf Datenleck
Gloud Suse Rancher, Zertifikat fär profis

Spyware BND und BKA nutzen pegasus

Non-funglble Tokens Betrug mit Evolved Apes
Bit-Rauschen Chipmangel ohne Ende
Hardware Radeon RX 6600, Windows 11

Server & Storage Kritis-Server, pCIe 6.0
GOr'Emissionen von Clouddiensten
Embedded Systems RISC_V_Board, Videomischer
Netze Robuste Hardware, NAS mit WireGuard
Forschung Nobelpreis frir Klimaforscher
Gesundheirswesen Zögerliche Digitalisierung
SkyGlass TV Fernseher im Abo
25 Jahre KDE plasma-Desktop 

5.23
Spiele Fortsetzung von The tong Dark
c't /CD c't <webdev>, Newsletter, Sheriffstern
vertract Lösungen der Rätsel
Web-Tipps Schnelltippen, Traceroute, Glitches
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16 Haeking-Tools:
Gefährlich und nützlich

Hacken Sie sich selbst. bevor es jemand anderes
tut: Mit den passenden Tools knacken Sie ver-
gessene Passwörter, entschlüsseln Word-Doku_
mente, finden Sicherheitslücken in lhrem Netz
und retten verloren geglaubte Dateien.

.a

c't2021, Heft 29



Wissen
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148 Fax ersetzen durch Fritzbox und Webdienste

Praxis
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Standpunlr Denken statt suchen
Leserforum

Schlagseite

Vorsicht, Kunde Samsung zerlegt Smartphone
Tipps&Tricks
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Story Clavis mundi
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24 Hacking-WertrzeugefürFortgeschrittene

150 Frlücbox portfreigaben, Ipv6 und DynDNS
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6O Website-Schnelthau mit
Wordpress

Ein kleines Blog, eine Firmenwebsite oder eing.anzer onlineshop _ mit Worclprur. g"ha t;i'alles. Der Einstieg ist leicht und rnit ,"n..r.i"'Tipps finden Sie schnell geeignete fhemes unctnützliche plug_ins.
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88 Verlcäuferlm,ElektromarktFachwissen 
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ct Hardcore
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